Satzung

des Vereins [Name des Vereins]
§1 Name, Sitz, Geschaftsjahr

1.1 Der Verein fiihrt den Namen ,,[Name des Vereins] e. V.“
1.2 Der Verein hat seinen Sitz in [Ort].

1.3 Das Geschiftsjahr ist das Kalenderjahr.
§2 Zweck des Vereins und Verwirklichung

2.1 Der Verein verfolgt ausschlieBlich und unmittelbar gemeinniitzige Zwecke im Sinne des
§ 52 der Abgabenordnung (AO).

2.2 Zweck des Vereins ist die Férderung von [konkrete Zwecke benennen, wie sie in der Ab-
gabenordnung aufgefiihrt sind, z. B.: ,,die Forderung der Jugend- und Altenhilfe nach § 52
Abs. 2 Nr. 4 AO; von Kunst und Kultur nach § 52 Abs. 2 Nr. 5 AO; die Férderung wohngemein-
niitziger Zwecke nach § 52 Abs. 2 Nr. 27 AO“ usw.].

2.3 Die Vereinszwecke werden insbesondere verwirklicht durch:

a) [Beschreibung der konkreten Tatigkeiten zur Erfiillung des Zwecks Férderung der
Jugend- und Altenhilfe, z. B.: ,,Durchfiihrung von Veranstaltungen mit der Zielgruppe
Kinder und Jugendliche®]

b) [Beschreibung der konkreten Tatigkeiten zur Erfiillung des Zwecks Kunst und Kultur,
z. B.: ,Veranstaltungen und Ferienangebote mit Kulturvereinen aus der Nachbarschaft]

c) [Beschreibung der konkreten Tatigkeiten zur Férderung wohngemeinniitziger Zwecke,
z. B.: ,vergiinstigte Wohnraumiiberlassung von 30 Wohnungen an Personen im Sinne
des § 53 AO“]

d) [usw.]
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Dies ist ein Muster. Die Satzung ist die Grundlage eines gemeinnützigen Vereins und sollte an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden. Anwaltliche Beratung bei der Erstellung ist dringend geboten – nicht zuletzt, weil Eintragung und Änderung der Satzung Kosten verursachen. Die Plattform Gemeinwohl bauen praktisch bietet keine Beratungs- oder Rechtsdienstleistungen an.



Im Rahmen des Initialkapital-Prinzips ist nicht zwingend ein Verein erforderlich, denn es ist möglich, dass die Projektgesellschaft in Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH auch den Betrieb der Gemeinwohlflächen übernimmt und sich die Nachbarschaft an der Gestaltung des Ortes und den Spielregeln zum Beispiel im Rahmen eines regelmäßigen Plenums und Austauschs beteiligt. Wir erleben den Verein als die niedrigschwelligste Rechtsform zur formalen Organisation von Nachbar*innen, Nutzer*innen und Mieter*innen einer Gemeinwohlfläche. Es ist auch eine Bürger*innen-Stiftung denkbar. 

Wichtig ist, dass zusätzlich zur Satzung eine Kooperationsvereinbarung zwischen Betreiberin beziehungsweise Projektgesellschaft und Verein beziehungsweise Bürger*innen-Stiftung geschlossen wird, in der die beidseitigen Rechte und Pflichten der Kooperation verbindlich festgehalten sind. Eine Muster Kooperationsvereinbarung findet sich auf der Web-Plattform Gemeinwohl bauen praktisch unter www.gemeinwohl-bauen-praktisch.de.



Es können auch andere Zeiträume festgelegt werden. Gerade bei einer ehrenamtlichen Buchhaltung ist das Kalenderjahr hilfreich, um nicht durcheinander zu kommen.



Der Zweck des Vereins muss klar definiert sein. Um als gemeinnützig anerkannt zu werden, darf der Zweck nicht vorrangig privatwirtschaftliche Interessen verfolgen und muss einem oder mehrerer in der Abgabenordnung unter § 52 aufgelisteten gemeinnützigen Zwecke entsprechen. 

Typische Zwecke sind Förderung von Bildung, Altenhilfe oder interkulturelle Verständigung. Die festgelegten Zwecke können sich ändern. Deshalb ist es wichtig, sich tagesaktuell über die gültige Fassung der Abgabenordnung zu informieren, wenn man einen Verein gründen möchte. 

Die Zwecke des Vereins müssen mit den gemeinnützigen Zwecken der vermietenden gemeinnützigen Projektgesellschaft übereinstimmen, damit diese gewährleisten kann, dass wiederum ihre gemeinnützigen Zwecke erfüllt werden. Alle in der Satzung festgeschriebenen Zwecke müssen erfüllt werden.



Es ist wichtig, dass die Satzung die konkreten Maßnahmen benennt, durch die der Verein seine Zwecke verwirklicht. Die Maßnahmen sollten so konkret wie möglich formuliert werden, um eine klare Vorstellung von den Aktivitäten des Vereins zu vermitteln. Je genauer die Satzung beschreibt, wie die Zwecke erreicht werden, desto einfacher ist es für das Finanzamt, die Gemeinnützigkeit zu bestätigen.
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§3 Selbstlosigkeit

3.1 Der Verein ist selbstlos tatig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
3.2 Mittel des Vereins diirfen nur fiir die satzungsmaBigen Zwecke verwendet werden.

3.3 Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
§ 4 Mitgliedschaft

4.1 Mitglieder konnen alle natiirlichen und juristischen Personen werden, die die Zwecke des
Vereins unterstiitzen.

4.2 Die Aufnahme muss schriftlich beim Vorstand beantragt werden.
4.3 Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.

4.4 Ein Ausschluss ist moglich, wenn das Mitglied gegen die Vereinsinteressen schwer ver-
stoBt.

4.5 Eine Austrittserklarung kann nur schriftlich gegeniiber dem Vorstand mit einer Kiindi-
gungsfrist von acht Wochen zum Jahresende erfolgen.

4.6 Der Vorstand kann ein Mitglied mit sofortiger Wirkung ausschlieBen, wenn dieses Mit-
glied mehr als zwei Jahresbeitrage in Verzug ist.

4.7 Der Ausschluss eines Mitglieds kann auch auf schriftlichen Antrag bei Vorliegen eines
wichtigen Grundes erfolgen, sei es, dass es gegen die Satzung verstoBt oder die Interessen
oder das Ansehen des Vereins schidigt. Uber den Ausschluss entscheidet der Vorstand vor-
laufig.

4.8 Gegen einen Ausschluss kann innerhalb von vier Wochen an die Mitgliederversammlung
Beschwerde mit schriftlicher Begriindung erhoben werden, iiber die in der ndchsten Mitglie-
derversammlung beraten und abgestimmt wird. Fiir den endgiiltigen Ausschluss ist eine Zwei-
drittelmehrheit der anwesenden Mitglieder erforderlich.

4.9 Mit Erloschen der Mitgliedschaft wird das friihere Mitglied von der Erfiillung noch be-
stehender Verbindlichkeiten gegeniiber dem Verein nicht befreit.
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Es können auch andere Regelungen zur Mitgliedschaft beschlossen werden. Es ist wichtig, dass die Nutzung von Gemeinwohlflächen nicht an eine Mitgliedschaft geknüpft ist.
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§5 Mitgliedsbeitrage

5.1 Uber die Hohe und Filligkeit der Mitgliedsbeitrige entscheidet die Mitgliederversamm-
lung.

5.2 Der Vorstand kann in begriindeten Fallen den Beitrag ermaBigen oder erlassen.

§ 6 Organe des Vereins

6.1 Organe des Vereins sind:

a) die Mitgliederversammlung,

b) der Vorstand.

6.2 Der Vorstand gibt sich eine Geschéftsordnung.

§7 Mitgliederversammlung

7.1 Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jahrlich statt.

7.2 Eine auBerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn dies im Interes-

se des Vereins erforderlich ist und ein Viertel aller Mitglieder die Einberufung verlangt oder
wenn die Mehrheit des Vorstands die Einberufung verlangt oder wenn die Kassenpriifer*innen
die Einberufung unter Angabe des Zwecks und der Griinde schriftlich verlangen.

7.3 Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich mit einer Frist von zwei Wo-
chen. Die Einladung per E-Mail ist moglich.

7.4 Uber die Beschliisse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen.
7.5 Die Mitgliederversammlung ist beschlussfahig, wenn sie ordnungsgemaB einberufen war.

7.6 Stimmendelegation von verhinderten Mitgliedern ist bis zu zwei Stimmen pro Delegierten
moglich. Die Delegation muss schriftlich in Form einer Vollmacht vorliegen.

7.7 Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vor-
standsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den*die Leiter*in. Bei Wahlen kann
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Mitgliedsbeiträge sind eine wichtige Einnahmequelle für einen Verein. Es kann eine Beitragstabelle eingeführt werden, die die Beiträge nach Einkommen staffelt und damit eine Mitgliedschaft für Menschen mit wenig Einkommen ermöglicht. Genauso sind Fördermitgliedschaften oder Mitgliedschaften durch Unternehmen möglich, die höhere Beiträge zahlen als Einzelpersonen.



Dieser Abschnitt definiert die grundlegenden Strukturen des Vereins, insbesondere die Hauptorgane: die Mitgliederversammlung und den Vorstand. 

Es ist wichtig, dass die Aufgaben und Zuständigkeiten der Organe klar beschrieben sind und gegebenenfalls eine zusätzliche Geschäftsordnung die Arbeitsweise des Vorstands effizient gestaltet. 

Die Mitgliederversammlung ist das höchste Entscheidungsgremium eines Vereins und ermöglicht allen Mitgliedern, an wichtigen Entscheidungen mitzuwirken. Der Vorstand übernimmt die laufende Leitung und Verwaltung des Vereins und kann eine Geschäftsordnung festlegen, die die internen Abläufe regelt. 

Wichtig ist hierbei, möglichst viel Spielraum für die Mitgestaltung zu lassen.



Dieser Abschnitt regelt die jährliche Mitgliederversammlung, ihre Einladung, Beschlussfähigkeit und Stimmdelegation. Sie entscheidet per einfacher Mehrheit und behandelt zentrale Aufgaben wie Jahresbericht, Vorstandswahl, Haushaltsplan und Mitgliedsbeiträge. Ein schriftliches Protokoll sichert die Nachvollziehbarkeit. Die Mitgliederversammlung muss mindestens einmal im Jahr stattfinden. 

Besondere Aufmerksamkeit gilt der ordnungsgemäßen Einladung, der Protokollführung und der Einhaltung der Abstimmungsregeln. Diese sorgen für Transparenz und Rechtsverbindlichkeit der Entscheidungen der Mitgliederversammlung.
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die Versammlungsleitung fiir die Dauer des Wahlganges und der vorhergehenden Diskussion
einem Wahlausschuss libertragen werden.

7.8 Uber die Beschliisse der Mitgliederversammlung ist durch den*die Schriftfiihrer*in ein
Protokoll anzufertigen, das von ihm*ihr und dem*der Versammlungsleiter*in zu unterzeichnen
ist. Der*die Protokollfiihrer*in wird durch den*die Versammlungsleiter*in bestimmt.

7.9 Die Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit der abgegebenen giilti-
gen Stimmen, sofern die Satzung keine andere Mehrheit zwingend vorschreibt. Auf Verlangen
eines Mitglieds muss geheim abgestimmt werden.

7.10 Die Mitgliederversammlung ist nicht 6ffentlich. Der*die Versammlungsleiter*in kann
Giste zulassen. Uber die Zulassung der Presse, des Rundfunks und des Fernsehens beschlieBt
die Mitgliederversammlung.

7.11 Aufgaben der ordentlichen Mitgliederversammlung:

a) Entgegennahme des Jahres- und Kassenberichts des Vorstands, des Priifungsberichts
der Kassenpriifer*innen und Erteilung der Entlastung,

b) Wahl des Vorstandes und der Kassenpriifer*innen,

c) Beschlussfassung iiber den Vereinshaushalt (Haushaltsplan),
d) Anderung der Satzung,

e) Festsetzung der Hohe der Mitgliedsbeitrage,

f) Beschlussfassung liber grundsdtzliche Angelegenheiten des Vereins.

§ 8 Vorstand

8.1 Der Vorstand besteht aus [Anzahl] Personen und wird von der Mitgliederversammlung auf
die Dauer von [z. B.: ,,zwei“] Jahren gewdhlt. Die Wiederwahl ist zuldssig, eine Vorstandsta-
tigkeit wird jedoch auf zwei Wahlperioden beschréankt. Die jeweils amtierenden Vorstands-
mitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt, bis Nachfolger*innen gewahlt wor-

den sind. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes wahrend der Wahlperiode aus, so wahlt die
nachste Mitgliederversammlung ein Ersatzmitglied fiir die restliche Dauer der Wahlperiode.

In seiner ersten Vorstandssitzung nach der Wahl bestimmt der Vorstand die Funktion der Vor-
standsmitglieder (unter anderem Schriftfiihrer*in und Kassenwart*in).

8.2 Der Vorstand kann fiir seine Arbeit ein Entgelt bekommen. H6he und Laufzeit des Entgel-
tes beschlieBt die Mitgliederversammlung. Der Vorstand fiihrt die laufenden Geschifte des
Vereins und beschlieBt liber alle Vereinsangelegenheiten, soweit sie nicht eines Beschlusses
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Zusammensetzung und Aufgaben des Vorstands sollten klar definiert sein. In kleinen Vereinen genügt oft ein dreiköpfiger Vorstand, in größeren Vereinen können mehrere Positionen besetzt werden.



Die Begrenzung der Vorstandszeit ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, aber wir haben sie für einen kontinuierlichen, behutsamen Wechsel als sinnvoll erlebt. Es kann hilfreich sein, wenn nur einzelne Mitglieder aus dem Vorstand wechseln, um einen Wissenstransfer sicherzustellen. Auf die Weise können Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt werden und es übernehmen immer mehr Menschen Verantwortungspositionen.
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der Mitgliederversammlung bediirfen. Der Verein wird gegeniiber Dritten von jeweils zwei Vor-
stand*innen gemeinsam vertreten. Im Innenverhdltnis ist jede*r einzelvertretungsberechtigt,
nach auBen, das heiBt gerichtlich und auBergerichtlich, je zu zweit.

8.3 Die Aufgaben des Vorstandes sind:

a) Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der Tagesordnung,
b) Ausfiihrung der Beschliisse der Mitgliederversammlung,

¢) Einberufung der Mitgliederversammlung,

d) Ausfiihrung der Beschliisse der Mitgliederversammlung,

e) Aufstellung eines Haushaltsplanes fiir jedes Geschiftsjahr, Buchfiihrung und Erstellung
eines Jahresberichtes,

f) Verwirklichung der Ziele des Vereins,

g) Beschlussfassung liber Aufnahme, Streichung und Ausschluss von Mitgliedern.

Der Vorstand ist diesbeziiglich gegeniiber dem Verein weisungsgebunden. Weitere Aufgaben
und wie diese erfiillt werden, regelt die Geschaftsordnung.

8.4 Vorstandssitzungen finden in der Regel einmal monatlich und nach aktuellem Bedarf un-
ter Einhaltung einer Ladungsfrist von einer Woche statt. Vorstandssitzungen sind beschluss-
fahig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder anwesend sind. Vorstandsbeschliisse wer-
den durch Mehrheitsbeschluss (einfache Mehrheit) des gesamten Vorstands gefasst. Be-
schliisse des Vorstandes kdnnen bei Eilbediirftigkeit auch schriftlich, telefonisch oder per
E-Mail gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu diesem Verfah-

ren erklaren. Alle Vorstandsbeschliisse sind zu protokollieren und von mindestens zwei Vor-
standsmitgliedern zu unterzeichnen.

8.5 Die Vorstandsmitglieder haften nur im Falle einer grob fahrldssigen oder vorsitzlichen
Pflichtverletzung. Im Ubrigen ist ihre Haftung gegeniiber dem Verein und seinen Mitgliedern
ausgeschlossen.

§ 9 Kassenpriifung

9.1 Die Kasse des Vereins wird jahrlich durch zwei Kassenpriifer*innen gepriift.

9.2 Die Kassenpriifer*innen diirfen nicht Mitglied des Vorstands sein.
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Bei diesen Beschlussverfahren handelt es sich um Beispiele, die auf die spezifische Situation, Erfahrungen und Zeitbudgets hin angepasst werden können.



Die Kassenprüfung wird jährlich von zwei Kassenprüfer*innen durchgeführt, die unabhängig vom Vorstand sind. Dies fördert die Transparenz und Kontrolle der Vereinsfinanzen.
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§10 Konfliktlosung

10.1 Bei Streitigkeiten zwischen Vereinsmitgliedern oder Mitarbeiter*innen und dem Vor-
stand ist vor einer gerichtlichen Auseinandersetzung ein Schlichtungs- oder Mediationsver-
fahren durchzufiihren, um eine giitliche auBergerichtliche Einigung zu erreichen.

§ 11 Satzungsanderungen

11.1 Satzungsanderungen kdnnen nur mit einer Dreiviertelmehrheit der anwesenden Mitglie-
der beschlossen werden.

11.2 Anderungen, die von Aufsichtsbehérden oder dem Finanzamt verlangt werden, kann der
Vorstand eigenstdndig vornehmen.

§12 Auflosung des Vereins

12.1 Die Auflésung des Vereins kann nur durch eine Dreiviertelmehrheit der anwesenden Mit-
glieder beschlossen werden.

12.2 Bei Auflosung fillt das Vereinsvermdgen an [Name einer anderen gemeinniitzigen Orga-
nisation], die es fiir [konkreten Zweck] verwenden muss.

Die Satzung ist in der vorliegenden Form von der Mitgliederversammlung am [Datum]
beschlossen worden und tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.
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Satzungsänderungen sind nur mit Zustimmung der Mitgliederversammlung möglich. Änderungen, die die Gemeinnützigkeit betreffen, müssen dem Finanzamt mitgeteilt werden.



Der Auflösungsbeschluss muss von einer qualifizierten Mehrheit gefasst werden. Das Vermögen des Vereins darf bei Auflösung nicht an die Mitglieder ausgezahlt werden, sondern muss für gemeinnützige Zwecke verwendet werden. Für diesen Fall ist es sinnvoll, eine andere Organisation als Empfängerin zu bestimmen, die ähnliche Ziele verfolgt.
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